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Fr. I 100.- * Fr. 1200.-/m: resuìtiert. Ob
diese Preissteigerung mit dem inflations-
und nachfragebedingten \l'eruuwachs
des Landes Schrirr zu hahen vermag, ist
reine Spekulatìon.
- Angesìchts der angespannten Finanz-
lage müsste der Cemeinderat für ein Ein-
treten auf dieses Vorhaben sich in einem
kaum zu verantwortenden Ausmass ver-
schulden. Angesichts des ungewissen
zeirlichen Rahmens, in dem sich dieses
Projekt abwickeln lässi, scheinr dies
dem Cemeinderat nicht verantwo¡tbar.

Aufgrund dieser <Ausìegeordnung> ist
der Cemeinderat zum Schluss gelangt,
nicht auf dieses Geschäft einzutreten.
Nachdem ich in meiner Einleitung sehr
ausftihrlich gewesen bin, kann ich mich
nun bei der Beantwortung der vom In-
terpellanten gestellten Fragen sehr kurz
fassen. >

Frage l: Slimmt es, dass die Gemein-
de Riehen die Gelegenheit hi¡ttc, d¡s ge-
samte <Glögglihob-Areal zu einem
Kaufpreis von rund 2{l Mio, Franken zu
übernehmen?

<<Ja>>.

Frage 2: Stlmmt es, d¡ss der Gemein-
derat diescs Angebor mit Mehrheltsbe.
schluss abgelehnt haf?

<<Ja>.

Frage 3: lst der Gemeinder¡t nichl
sùcb der Meinung, dqss der oben ge-
nrnnte Krufpreis im Hiublick ¡uf die
plenerlscb môgliche Ausnützung (Zonen
2s und 3. d.h. Wohnzone für zwel- und
dreigeschossige Bauten) und die optima-
le Lagc (Aussicht, ZÆntrumsnãhe, gute
Erschliessung durch õffentlichen Ver-
keh¡) als ausgesprochen ansfändig, das
erwãbnte Angebot mlthin als günstige
Gelegenheit bezeichnet werden darf?

<<Nein¡r.

Frage 4: Welche Môglichkeiten sieht
der Gemeinderat, um einetr allfâlligen
Kauf sinnvoll finanzieren zu können.

des Areals müsste fremdfinanziert wer-
den, oder aber ein Teil der benÕtigten
Mittel wäre durch den Verkauf von Im-
mobìlien zu beschaffen, wobei deren Er-
trag der Cemeinde ki¡nfiig nicht mehr
zur Verfügung stehen wi.irde,>>

Frage 5: Wâre der Gemeinder¡l allen-
falls bereit, Psrlner für e¡ne gemeinsame
öffenllicbe Trågerschaft zu suchen?

<Aufgrund des vom Gemeinderat ge-
fassten Nichteintretensbeschlusses muss
die Antworl auch auf diese Frage Nein
lauten.r¡

Frage 6: lst der Gemeinderat nichl
auch der Meinung, dass ¡uf dem
<Glögglihof>-Aresl ein !,veiterer Schrift
in Richtung der mehrf¡ch angekûndig-
len und teilweise schon re¡lisierten
lYohnbaupolitik gelan werden müsste?

<Nach Auffassung des Cemeinderates
sind, bevor weitere Schritte in dieser
Richtung getan werden, die beiden lau-
fenden Projekte Kettenacker und Arni-
kastrasse zu einem guten Ende zu füh-
fen.)

Frage 7: Wie beurteilt der Gemeinde-
r¡f das Are¡l im Blick auf den planeri-
schen Stcllenverr bezüglich Ortskernná-
he, P¡rkcharakter, Fussgängeracbse
usw.? \telcheYor¡rbeiten sind in dieser
H¡trsicht dur¡h öffentliche und priv¡te
Putner schon geleistet worden?

<Die Antwrrt auf diese Frage ergibt
sicb aus der ausffihrlichen Einleitung.
Der hohe Stelþnwert, uelcher das fragli-
che Areal ohre Zweifel besitet, wider-
spiegelt sich in der sehr eingehenden
Auseinandersetzung mit dieser Pla-
nungsaufgabr durch Cemeinderat, Pla-
nungskommirsion und kantonale Fach'
inslanzen.>

Frage t: Glsubt de¡ Gemeinde¡¡t
nicht auch, dæs die Gestaltung des Are-
als im Rahmer ei¡reÌ Gesañtüb€rbauung
¡uf Gemeindeeigentum die ôffe¡tlichen
Iúteressen be¡ser berücksichtigen kann
gls bei einer privsten Bebauung (nach
allfälllger Panellierung)?

<Mit einer Parzellierung kann die an-
gestrebte Gesamtplanung nicht unter-
laufer rverden. Gemeinderat und Amt
für Kantons- und Stadtplanung haben
mehrfach bekråftigt, dass ohne verbind-
liche Cesamtclanung keinerlei Baube-
willigung für Teiletappen oder Einzel-
überbauungel erteilt werden.>

Frage 9: Wieweit k¡nn die Gemeinde

Riehen im Fall einer pr¡vaten Trâger-
schaft via Quarlie¡planverfahren Anlie-
gen von öffentlichem Interesse einbrin-
gen?

<Der den Eigentümern bzw. deren Ar-
chitekten übermittelte Katalog ist sehr
detailliert. Er regelt u.a. die Frage der
Durchmischung, der Wohnungstypen,
des unter- und oberirdischen Parkierens,
der Begrünung und vieler anderer Fra-
gen. Er geht sogar so weit, den Grundei-
gentümern vorzuschreiben, dass fúr ein
Teil der Wohnungen Subventionen von
Bund und Kanton in Anspruch zu neh-
men sind. Dies um eine Ansarnmlung
von âusgesprochenen Luxuswohnungen
zu unterbinden.>

Frage l0: Hegt der Gemeindemt nicht
auch den \*unsch, zur angesprocbenen
Problematik ein Stimmungsbild der
Meinungen im Einwohnerr¡t ve¡miltelt
zu bekommen? Je nach dem wåre seine
ablehnende Halfung einem Kauf gegen-
über anschliessend breif€r abgestützl,
oder er niüsste sich eine Revision dersel-
ben ernsthsfl überlegen.

<Im Schosse des Gemeinderates ist
auch die Frage diskutiert worden, ob
dieser weittragende Entscheid nicht dem
Einwohnerrat zur Beschlussfassung zu
unterbreiten sei. Der Gemeinderat ist
aber zur Auffassung gelangt, dass ange-
sichts der sehr eindeutigen Fakten, so
wie..ich sie lhnen dargelegt habe, na-
mentlich in Anbetracht der aufgezehrten
Reserven, auch der Einwohnerrat zu kei-
nem anderen Entscheid kommen wÍirde
als der vom Gemeinderat gefÉillte.>

Luzi Kessler zeigt sich befriedigt dar-
über, dass der Gemeinderat über das Ge-
samtplanungsverfahren Einfluss auf die
Bauprojekte nehmen kann. Überhaupt
nicht einverstanden wa¡ der Interpellant
aber damit, dass der Einwohnerrat zu
diesem Geschäft keine Stellung nehmen
konnte. Er beantragte deshalb eine kurze
Diskussion im Rat.

l|/erner Mory (VEW) meinte, dass er
an und fÍir sich nichts gegen eine Diskus-
sion habe, Eine Interpellation sei aber
nicht der geeignete Weg dazu. Er habe
sich in der ihm zur Verftigung stehenden
kurzen Zeit nicht genügend informieren
und keine eigene Meinung bilden kcin-
nen. 'r¡y'erner Mory beantragte deshalb,
auf eine Ðiskussion zu verzichten.

In de¡ Abstimmung lehnte der Rat mit
2l gegen 8 Stimmen eine Diskussion zum
Thema <Glögglihof> ab.

-bb- Auf die Sitzung des Einwohnerrales vom Mitlwoch vergangener Tyoche reich-
le Luzi Kessler (SP) eine Interpelltlion betreffend <Glôgglihof>-Areal ein. Das
Grundstück isl schon seit einigel Tr,ilzlrtm Yerkauf ausgeschrieben. Die G¡undeigen-
tümer, die Erbengemelnschafl Lindenmeyer, haben drs rund 2E'01X) m¡ umf¡ssende
Gesamtareal guch der Gemeinde Riehen zu einem Quadratmeterpreis von Fr. 7fi).-
zum Kruf angeboten, Der Gemeinderat lehnte einen Kaufjedoch ab.

Der Glöcklihof wør ursprünglich ein Rebgut. Den ersten herrschaltlichen Bou liess
Daniel Battier errichten. Ånderungen erþlgten um IT30 und zu Beginn des .9. Jahr-
hunderts.

Luzi Kessler (SP) nannte drei Grflnde
fti¡ die Einreichung der Interpellation:
Erstens gehe es ihm um die Sache selber.
Zweitens stelle das <Glögglihof>-Areal
für den Gemeinderat eine gute Gelegen-
heit dar, um die vom Einwohnerrat ge-
forderte aktive Rolle in der Wohnbaupo-
litik umzusetzen. Drittens sei er der Mei-
nung, dass wichtige Geschâfte wie im
vorliegenden Fall von beiden Råten (Ge-
meinde- und Einwohnerrat) behandelt
werden sollten.

Gemeindeprûsident Gerhard Kau!-
mann beamwonete die Interpellation
wie folgt:

<Als <Clógglihof>Areal wird sowohl
das von der Aeusseren Baselstrasse, der
Bettingerstrasse, der Burgstrasse und
der Reben$rasse begrenae Strassenge-
viert als auch der unmitrelbare Um-
schwung des eigentlichen Glöcklihofes
bezeichnet. Zur Diskussion steht heute
jedoch nur das im Arealinneren unüber-
baur gebliebene Gebiet im Ausmass von
28'266 m'. Diese rund 3 ha liegen zum
grössten Teil in der Bauzone 2a, zu ei-
nem geringeren Teil in der Bauzone 3

und in der Schonzone. Der an die Bettin-
gerstrasse anstossende Parzellenteil
stellt, allerdings erst seit júngerer Zeit,
Waldareal im Sinne der Eidg. Forstge-
setzgebung dar. Das Areal ist von allen
vier angrenzenden Strassen her zugång-
lich und somit grob erschlossen. Um als
sofort nutzbares Bauland zu gelten, fehlt
noch die Feinerschliessung.

In der gleichen Hand vereinigt wie das
Parzelleninnere waren früher auch die
Liegenschaften Rebenstrasse l, Aeusse-
re Baselstrasse I 5 und Bettingerstrasse I,
also der historische Glöcklihof. Bereits
im Jahre 1983 haben die Besitzer des
heute zur Diskussion stehenden Areals
dem Cemeinderat ihre Absicht bekannt-
gegeben, das bisher la¡dwirtschaftlich
genutzte Grundstück der Bebauung zu-
zuführen. Von seiten des Gemeinderates
ist von Anfang an klar gemacht worden,
dass Lage und Crösse des Areals, aber
auch die noch fehlende Feinerschlies-
sung, eine Cesamtplanung notwendig
machen, dass es somit nicht angehe, ein-
zelne Parzellenteile ohne übergeordnete
Planung zur Bebauung freizugeben.
Diese Haltung ist vom Amt für Kantons-
und Stadtplanung nachdrücklich unter-
stützt und von seiten der Grundeigentti-
mer akzeptiert worden.

ln der Folge sind dann in intensivem
Konrakt zwischen dem von den Crundei-
gentümer bezeichneten Architekten, der
Cemeinde und dem Amt für Kantons-
und Stadtplanung die Randbedingungen
fùr die Erschliessung und Úberbauung
des Areals festgelegt worden. Dabei hat-
te auch die gemeinderårliche Planungs-
kommission Celegenheit, sich eingehend
mit dieser interessanten stådlebaulichen
Aufgabe auseinanderzusetzen. Die Plia-
nungsarbeiten mus$en vorübergehend
eingestellt werden, weil ein vom Am¡ für
Kantons- und Stadtplanung initiiertes
rrtlaldfeststellungsverfahren für das ent-
lang der Bettingerstrasse situiene Ge-
hölz abzuwickeln war. Dieses, unter der
Federführung des Bundesamtes für Um-
welt, Wald und Landschaft abgewickei-
te Verfahren führte dann zur Feststel-
lung, dass ca. 50 a der Parzelle D I Wald
im Sinne der eidgenössischen Forstge-
setzgebung seien und damit für eine
Überbauung ausser Betracht fallen. Der
im Sommer 1989 vom Eidg. Depane-
ment des Innern in dieser Sache gefâllte
Entscheid blieb von seiten der Grundei-
gentümer unangefochten. Nachdem die-
se Frage geklårt war, konnten die vorbe-
reitenden Planungsarbeiten weiter und
zu Ende geführt und der vom beauftrag-
ten Architek¡en aufgestellte Fragenkata-
log beantwortet werden.

Mit Sch¡eiben vom 11. Januar l99l
liess der Vertreter der Eigentümer die

Gemeinde wissen, dass eine Absicht, die
Überbauung des Areals selber an die
Hand zu nehmen, nicht mehr bestehe,
sondern dass fúr das Areal ein Käufer
gesucht werde, Die dabei formulierten
Preisvorstellungen bewegen sich im
Rahmen des vom Interpellanten genann-
ten Quadratrneterpreises. Der Gemein-
derat hat sich mir dem ihm unterbreite-
ten Angebot ernsthaft auseinanderge-
seta und ist dabei zu folgenden Schltis-
sen gelangt:
- Das Areal stellt eine der letzten Eros-
sen Baulandreserven im Gemeindegebiet
dar. Es dúrfte sich dabei um eine der
grössten noch unüberbauten, jedoch im
Baugebiet gelegenen Parzellen handeln.
Auf dem A¡eal könnte Wohnraum für
2¡0-300 Menschen geschaffen werden.
- Abgesehen von der fehlenden Feiner-
schliessung würden der Gemeinde aus ei-
ner Überbauung keine zusåtzlichen In-
frastrukturaufgaben erwachsen. Die
Verkehrserschliessung, namentlich die-
jenige durctr das öffentliche Verkehrs-
rnittel, kann als ideal bezeichnet werden.
- Dadurch, dass der Gemeinderat be-
reits sehr umfassende Bau- und Er-
schliessungsrichtlinien erarbeítet hat
und dem Grundeigentilmer ausserdem
die Auflage gemacht hat, die Erschlies-
sungs- und Überbauungspläne seien auf-
grund eines Architekturwettbewerbes zu
beschaffen (wobei die lvlirwirkung von
Gemeindevertrete¡n in der Wetrbe-
werbsjury zur Bedíngung gemacht rvur-
de), ist die EinflussmÕglichkeit des Ce-
meinderates auf die stâdtebauliche Ëin-
ordnung und auf die Baugestaltung si-
chergestellt.
* Der Kanton Basel-Stadt, obwohl hoch
verschuldet, hat in der Vergangenheit,
vor allem auf dem Cebiet der Gemeinde
Riehen, eine äusserst aktive Landpolitik
belrieben. Dies hat sich für den Kanton
in den meisten Fällen ausgezahlt - oft
zum Nachteil der Cemeinde Riehen.
- Die Crössenordnung des Projektes,
insbesondere dessen finanzieller Rah^
men, übersteigen ganz eindeutig die
Möglichkeiten unse¡er Cemeinde. Sollte
die Cemeinde sich aktiv an der baulichen
Verwertung des Areals beteiligen, dann
mùsste sie nicht nu¡ einen Partner'su-
chen, sondern sich darüber hinaus mit
dem Cedanken befassen, vorhandenen
Lìegenschaftsbesitz zu verãussern.
- Fúr die Feinerschliessung des Areals
ist vorsichtig geschãtzt mit einem Aqf-
w¿nd von I59o des Landwertes zu rech-
nen, was den Landwert von Fr.700.- auf
Fr. 805.- ansteigen lässt. Rechnet man
mit einer Vorbereitungs- und Realisie-
rungsdauer von fünf Jahren, dann kom-
men nochmals 4090 an Zinsaufwand da-
zu, so dass schliesslich ein Landpreis von

Das <<G lögglihof>- A real
strasse und Rebenstfasse
dør.

Ausführlicher
Sitzungsbericht

vom Mittwoch,27. Februar l99l
-rz- In seiner ersten Sitzung in diesem
Jahr hatte der Riehener Einwohner-
rat i¡ber folgende Geschåfte zu befin-
den: r,

a At)î eine Interpellation betrefJend
ein Verkaufsangebot de.s <Claggli-
hoJ-Areals> an den Gemeindera! e*
klärte dieser, dass der für das Crund-
stück zu bezahlende Preis die Finanz-
kraft der Gemeinde massiv äberstei-
ge und ein Kauf deshalb nicht in Fra-
se komme.
ô Der Bericht der l\ommission zur
Begehung des Bundesjubiltiums
I99l wurde vom Rat zur Kenntnis ge-
nomnìen. Er beschlosq glcichzeitig,
eine öffentliche Einwohnerratssit-
zung mit Festakt am Vorabend des
Bettages sowie die Dorffeier mit ei-
nem Ökumenischen Gottesdiensr am
Bettag im Wenkenhof durchzufilh-
fen.
a Der Rat genehmigte einen Kredit
in Höhe von 2,ó85 Mio. Franken für
die Netzausbauetappe l99l des Wür-
meverbundes mit grossem Mehr bei
eínigen Enthaltungen.
o Ein Budgetpostulot betreffend
Erlass der Anschlussgebühren an die
Ce me inschaJtsa n tenne n- A n lage für
AHV/lV-Beztiger wurde vom Ral
mit 20 gegen l1 Stimmen abgeschrie-
ben-
o Der Cemeinderat nahm einen r4n-
zug betrefJend altftilliger Verzicht
auf die Verltingerung der Tramlinie
2 entgegen.
o Eingereicht wurde eine kleine An-

frage betrefJend Haltestellenverle-
gung on der Beftingerstrasse,

und wie beuleilt e¡ die damit verbunde-
ne m¡ttelfr¡st¡ge lnveslition finanzpoli-
tisch?

<Ein Kauf, ode¡ auch nur ein Teilkauf

zwischen Aeusserer Baselstrasse, Bet tingerstrasse, Burg-
stelk eine der letzten grossen Bculandresemen in Riehen
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